
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

das Bundesfinanzministerium hat den ersten Entwurf für eines der 

umfangreichsten Steueränderungsgesetze der letzten Jahre veröf-

fentlicht. In diesem inoffiziellen Jahressteuergesetz 2019 sind ne-

ben Maßnahmen zur steuerlichen Förderung umweltfreundlicher 

Verkehrsmittel auch andere Verbesserungen enthalten, ebenso wie 

einige Einschränkungen. Hier sind die Themen dieser Ausgabe: 
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 Jul Aug Sep 

Umsatzsteuer mtl. 10. 12. 10. 

Umsatzsteuer viertelj. 10. - - 

Lohnsteuer 10. 12. 10. 

Einkommensteuer - - 10. 

Körperschaftsteuer - - 10. 

Vergnügungsteuer 10. 12. 10. 

Schonfrist für Zahlungen 

zu obigen Steuern 
15. 15. 13. 

Gewerbesteuer - 15. * - 

Grundsteuer - 15. * - 

Schonfrist für Zahlungen 

zur Gewerbe-/Grundst. 
- 19. * - 

SV-Beitragsnachweis 25. 26. 24. 

Fälligkeit der SV-Beiträge 29. 28. 26. 

* Verschiebung des Termins um je einen Tag in Gegen-

den, in denen Mariä Himmelfahrt als Feiertag gilt 

 

AAUUFF  DDEENN  PPUUNNKKTT  

»Das Gesetz macht den Menschen, 

nicht der Mensch das Gesetz.« 

Johann Wolfgang von Goethe 

 

»Neuem Gesetz folgt neuer Betrug.« 

Sprichwort 

 

»Wer Geld hat, kauft ein Auto. 

Wer keines hat, stirbt auf 

andere Weise.« 

Fernandel 
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Entwurf des Jahressteuergesetzes 2019 liegt vor 

Neben diversen Maßnahmen zur steuerlichen Förderung um-
weltfreundlicher Verkehrsmittel enthält das Jahressteuerge-
setz 2019 noch zahlreiche weitere Änderungen im Steuerrecht. 

Im Mai hat das Bundesfinanzministerium den ersten Entwurf für ein 

„Gesetz zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität 

und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften“ veröffent-

licht. Das Gesetz enthält neben der namensgebenden Verlängerung 

und Ausweitung von Steuerbegünstigungen für Elektrofahrzeuge 

noch viele andere Änderungen im Steuerrecht und fungiert damit 

als inoffizielles „Jahressteuergesetz 2019“. 

Es ist schon eine ganze Weile her, seit ein Jahressteuergesetz offi-

ziell diesen Namen tragen durfte. Warum das Bundesfinanzminis-

terium und der Gesetzgeber seit vielen Jahren auf diese einfache 

und klare Bezeichnung verzichten, ist nicht bekannt. An der Praxis, 

jährlich ein Omnibusgesetz zu verfassen, in das alle notwendigen 

oder gewollten Änderungen im Steuerrecht einfließen, die nicht 

Teil eines bestimmten Maß-

nahmenpakets sind, hat sich 

dagegen in den letzten Jah-

ren nichts geändert. 

Im Wesentlichen beschränken 

sich die steuerlichen Maß-

nahmen zur Förderung der 

Elektromobilität in diesem 

Gesetz auf die Verlängerung 

verschiedener bereits geltender Vergünstigungen. Das umfasst 

auch die erst Anfang dieses Jahres eingeführten Steuerbefreiungen 

für Jobtickets und die Überlassung oder Privatnutzung von Fahrrä-

dern. Neu ist lediglich die Einführung einer Sonderabschreibung für 

Lieferwagen mit Elektroantrieb. Für eine übersichtlichere Zusam-

menfassung aller Änderungen im Jahressteuergesetz 2019 sind die 

Änderungen, die die Mobilität betreffen, im Beitrag „Förderung 

der umweltfreundlichen Mobilität“ zusammengefasst. 

Alle übrigen wesentlichen Änderungen haben wir hier für Sie zu-

sammengefasst. Dazu gehört neben verschiedenen lohnsteuerli-

chen Regelungen unter anderem auch die Umsetzung diverser Vor-

gaben der EU zur Bekämpfung des Umsatzsteuerbetrugs. Alle Än-

derungen sollen, sofern nicht ausdrücklich etwas anders angege-

ben ist, zum 1. Januar 2020 in Kraft treten. Das Gesetz selbst soll 

dazu bis zum Jahresende verabschiedet werden, wird bis dahin 

aber sicher noch die eine oder andere Änderung erfahren. 

 Verpflegungsmehraufwand: Die Pauschalen für Verpflegungs-

mehraufwand sollen angehoben werden. Für einen vollen Ka-

lendertag der Abwesenheit können dann 28 Euro statt bisher 24 

Euro angesetzt werden und für den An- und Abreisetag oder ei-

ner Abwesenheit von mehr als acht Stunden der halbe Betrag, 

also 14 Euro statt bisher 12 Euro. 

 Kraftfahrerpauschale: Für Berufskraftfahrer und andere Ar-

beitnehmer, die ihre Tätigkeit vorwiegend in einem Kfz ausüben, 

wird eine neue Werbungskostenpauschale für Übernachtungen 

im Fahrzeug des Arbeitgebers von 8 Euro pro Tag eingeführt. 

Diesen Betrag kann der Arbeitnehmer in seiner Steuererklärung 

als Werbungskosten geltend machen, sofern er nicht vom Ar-

beitgeber steuerfrei ersetzt wird. Selbstverständlich können 

stattdessen auch weiterhin die tatsächlichen Aufwendungen 

geltend gemacht werden, wenn diese höher sind. Die Entschei-

KKUURRZZ  NNOOTTIIEERRTT  

Frühjahrsputz im Steuerrecht 

Jedes Frühjahr veröffentlicht das Bundes-

finanzministerium eine Positivliste der 

weiterhin gültigen Schreiben und gleich 

lautenden Erlasse der obersten Finanzbe-

hörden der Länder. Mit insgesamt 105 

Verwaltungsanweisungen, die nach dem 

31. Dezember 2017 nicht mehr angewen-

det werden sollen, liegt die Zahl der aus-

sortierten Verwaltungsanweisungen im 

langjährigen Mittel. Im Vergleich dazu ist 

die Liste weiterhin gültiger Verwaltungs-

anweisungen 88 Seiten lang und hat 1.779 

Einträge – 24 mehr als im letzten Jahr. 

 

Ergänzende Allgemeinverfügung 
zu Grundsteuer-Einsprüchen 

Bereits im Januar hat die Finanzverwal-

tung die meisten Einsprüche rund um die 

Verfassungskonformität der Grundsteuer 

per Allgemeinverfügung zurückgewiesen. 

Weil diese Verfügung aber eine bestimm-

te Gruppe von Einsprüchen nicht umfasst 

hat, haben die obersten Finanzbehörden 

der Länder jetzt eine ergänzende Allge-

meinverfügung erlassen, mit der auch alle 

am 3. Juni 2019 anhängigen Einsprüche 

gegen die Ablehnung von Anträgen auf 

Aufhebung, Änderung oder Neufestset-

zung des Einheitswerts oder Grundsteu-

ermessbetrags zurückgewiesen werden. 

 

Große Koalition einigt sich auf 
teilweise Abschaffung des Soli 

Zwar hat die Große Koalition schon im 

Koalitionsvertrag einen Abbau des Solida-

ritätszuschlags in dieser Legislaturperiode 

vereinbart, aber über den Umfang des 

Abbaus gab es in den letzten Monaten 

immer wieder Debatten zwischen den 

Koalitionspartnern. Die Union als Verfech-

ter einer vollständigen Abschaffung des 

Solis hat dabei Anfang Juni Rückende-

ckung vom Bundesrechnungshof erhalten: 

Die nur teilweise Abschaffung des Solis 

berge erhebliche verfassungsrechtliche 

und finanzwirtschaftliche Risiken, denn 

die Grundlage für den Solidaritätszuschlag 

falle Ende 2019 weg. Damit gebe es eine 

reale Gefahr, dass der Bund zu milliar-

denschweren Steuerrückzahlungen verur-

teilt wird. Doch die Koalitionsspitzen ha-

ben sich jetzt auf eine nur teilweise Ab-

schaffung festgelegt. Ab 2021 sollen 90 % 

der Steuerzahler vom Soli entlastet wer-

den. Nur Steuerzahler mit einem Ein-

kommen ab ca. 60.000 Euro werden vor-

erst weiterhin den Soli zahlen müssen. 
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dung, die tatsächlich entstandenen Mehraufwendungen oder 

den gesetzlichen Pauschbetrag geltend zu machen, muss jedoch 

im ganzen Kalenderjahr einheitlich sein. Die neue Pauschale 

kann zusätzlich zu den Verpflegungsmehraufwendungen für alle 

Tage mit einer Abwesenheit von 24 Stunden sowie für den An- 

und Abreisetag beansprucht werden. 

 Sachbezüge: Immer wieder gab es in der Vergangenheit Streit 

mit den Finanzämtern über die Abgrenzung zwischen Bar- und 

Sachlohn, insbesondere wenn es um Gutscheine, Kostenerstatt-

ungen oder die Übernahme von Versicherungsbeiträgen durch 

den Arbeitgeber ging. Weil sich die Rechtsprechung zu dieser 

Abgrenzung im Lauf der Jahre mehrfach geändert hat, soll nun 

eine gesetzliche Definition dauerhaft für mehr Klarheit sorgen 

und gleichzeitig bestimmte Entgeltoptimierungsmodelle für die 

Zukunft verhindern. Zum grundsätzlich steuerpflichtigen 

Barlohn gehören künftig zweckgebundene Geldleistungen, nach-

trägliche Kostenerstattungen, Geldsurrogate und andere Vortei-

le, die auf einen Geldbe-

trag lauten sowie Versi-

cherungsbeiträge und an-

dere Zukunftssicherungs-

leistungen für den Arbeit-

nehmer oder diesem na-

hestehende Personen. Es 

wird also grundsätzlich 

klargestellt, dass alle 

Leistungen, die auf einen 

Geldbetrag lauten, auch als Einnahme in Geld behandelt wer-

den. Gutscheine gelten allerdings weiterhin als Sachbezüge, 

wenn der Aussteller identisch ist mit dem Unternehmen, dessen 

Waren oder Dienstleistungen damit bezogen werden können. 

Bestimmte Leistungen (Guthabenkarten etc.) sind damit jedoch 

künftig keine Sachbezüge mehr. Die Änderung wirkt sich nicht 

nur auf die monatliche Freigrenze für Sachbezüge von 44 Euro 

aus, sondern auch auf die Pauschalierung der Einkommensteuer 

bei Sachzuwendungen. 

 Abfärbung: Die Einkünfte einer Personengesellschaft, die selbst 

nicht gewerblich tätig ist, aber aus Beteiligungen oder Nebentä-

tigkeiten gewerbliche Einkünfte in nicht vernachlässigbarer Hö-

he erzielt, gilt in vollem Umfang als gewerblich tätig und unter-

liegt damit auch mit dem gesamten Ertrag der Gewerbesteuer. 

Nachdem der Bundesfinanzhof im letzten Jahr entschieden hat-

te, dass diese gewerbliche Abfärbung nicht zum Tragen kommt, 

wenn aus der gewerblichen Beteiligung oder Nebentätigkeit 

keine positiven Erträge resultieren, will das Bundesfinanzminis-

terium dieses Urteil nun per Nichtanwendungsgesetz aushebeln. 

Nach der Änderung sollen in allen noch offenen Fällen auch ge-

werbliche Beteiligungen und Nebentätigkeiten, die nur mit Ver-

lust betrieben werden, eine Abfärbung zur Folge haben. 

 Wohnungsüberlassung: Für Wohnungen, die der Arbeitgeber 

dem Arbeitnehmer zu eigenen Wohnzwecken überlässt, wird ein 

Bewertungsabschlag eingeführt. Bisher war grundsätzlich die 

Differenz zwischen vom Arbeitnehmer tatsächlich gezahlter 

Miete und ortsüblicher Miete als Sachbezug zu versteuern. Künf-

tig soll der Ansatz eines Sachbezugs unterbleiben, soweit der 

Arbeitnehmer mindestens zwei Drittel der ortsüblichen Miete 

bezahlt und die ortsübliche Nettokaltmiete nicht mehr als 20 

Euro je Quadratmeter beträgt. Effektiv ist also nur noch die Dif-

ferenz zwischen tatsächlicher Miete und der um ein Drittel re-

Margenbesteuerung bei der 
Vermietung von Ferienwohnungen 

Die Vermietung von Ferienwohnungen, die 

ein Reisebüro oder Touristikunternehmen 

von anderen Unternehmern angemietet 

hat, unterliegt wie andere Reiseleistun-

gen der Margenbesteuerung. Unter Beru-

fung auf ein Urteil des Europäischen Ge-

richtshofs hat der Bundesfinanzhof ent-

schieden, dass dabei immer der volle Um-

satzsteuersatz anzuwenden ist. Der ermä-

ßigte Steuersatz für Hotelübernachtungen 

und Beherbergung kommt bei der 

Margenbesteuerung nicht in Frage. 

 

Zeitnahe Führung eines 
elektronischen Fahrtenbuches 

Um das lästige Führen eines Fahrtenbuchs 

so weit wie möglich zu automatisieren, 

gibt es inzwischen eine ganze Reihe von 

elektronischen Hilfsmitteln am Markt. Die 

unmittelbare elektronische Erfassung der 

Fahrtwege eines Firmenwagens durch ein 

technisches System mit GPS-Modul allein 

genügt jedoch nicht den Anforderungen  

an ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch. 

Neben dem Bewegungsprofil müssen laut 

einem Urteil des Niedersächsischen Fi-

nanzgerichts die Fahrtanlässe ebenfalls 

zeitnah erfasst und hin und wieder der 

tatsächliche Kilometerstand am Tacho mit 

dem rechnerisch ermittelten Kilometer-

stand abgeglichen werden. Eine techni-

sche Lösung, die auch nach Jahren noch 

Änderungen zulässt, akzeptiert das Fi-

nanzamt zu Recht nicht als elektronisches 

Fahrtenbuch. 

 

Übertragung einer Reinvestitions-
rücklage erst nach Anschaffung 

Für bestimmte Wirtschaftsgüter lässt sich 

die Aufdeckung der stillen Reserven bei 

einem Verkauf über eine Reinvestitions-

rücklage vermeiden. Die stillen Reserven 

werden dadurch auf ein später ange-

schafftes oder hergestelltes Wirtschafts-

gut übertragen. Auch eine Übertragung 

der Rücklage auf einen anderen Betrieb 

desselben Unternehmers ist möglich. Der 

Bundesfinanzhof hat nun allerdings bestä-

tigt, dass eine Übertragung erst nach der 

Anschaffung oder Herstellung eines 

Reinvestitionswirtschaftsguts möglich ist. 

Das ist beispielsweise von Bedeutung, 

wenn ein Betrieb oder Teilbetrieb auf ei-

nen Nachfolger übertragen werden soll, 

während die Herstellung des Ersatzwirt-

schaftsguts noch läuft. Eine Übertragung 

ist dann nämlich nur vor dem Wechsel des 

Betriebsinhabers, aber nach Herstellung 

des Ersatzwirtschaftsguts möglich. 
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duzierten Vergleichsmiete als Sachbezug anzusetzen. Damit soll 

die soziale Fürsorge von Arbeitgebern unterstützt werden, die 

ihren Arbeitnehmern auch in hochpreisigen Ballungsgebieten 

bezahlbaren Wohnraum bereitstellen. Die Obergrenze soll die 

Anwendung des Bewertungsabschlags auf Luxuswohnungen ver-

hindern. Für die Bewertung einer Unterkunft, die keine voll-

ständige Wohnung ist, ist wie bisher der amtliche Sachbezugs-

wert maßgebend. 

 Sofortmaßnahmen: Vor einiger Zeit hat sich die EU-Kommission 

eine wesentliche Überarbeitung des EU-Mehrwertsteuersystems 

vorgenommen. Das seit 1993 geltende derzeitige System soll vo-

raussichtlich bis 2022 einer grundlegenden Reform unterzogen 

werden. Weil die Beratung zwischen den Mitgliedstaaten zu ei-

ner so umfassenden Reform aber viel Zeit in Anspruch nehmen, 

führt die EU auch am bisherigen System noch Änderungen durch. 

Der Rat der EU hat daher im Dezember 2018 mehrere Sofort-

maßnahmen („Quick Fixes“) zur Bekämpfung des Umsatzsteuer-

betrugs und Verbesserung der Rechtssicherheit bei grenzüber-

schreitenden Geschäften beschlossen. Diese Änderungen sollen 

spezifische Probleme bei der Steuerbefreiung und dem Nach-

weis innergemeinschaftlicher Lieferungen, bei Reihengeschäf-

ten und bei Konsignationslagern lösen, bis das neue Mehrwert-

steuersystem kommt. Sie 

werden im Jahressteuerge-

setz zum 1. Januar 2020 in 

nationales Recht umge-

setzt. 

 EU-Lieferungen: Die An-

gabe der USt-Identifika-

tionsnummer (UStIdNr.) 

des Käufers wird EU-weit 

als zusätzliche Voraussetzung für die Umsatzsteuerbefreiung ei-

ner innergemeinschaftlichen Lieferung von Gegenständen fest-

geschrieben. Die UStIdNr. ist nach dieser Änderung nicht mehr 

nur eine formale, sondern eine materielle Voraussetzung, ohne 

die eine Steuerbefreiung nicht in Frage kommt. Außerdem wird 

die Steuerbefreiung für eine innergemeinschaftliche Lieferung 

verweigert, wenn der liefernde Unternehmer seiner Pflicht zur 

Abgabe der Zusammenfassenden Meldung nicht oder nicht voll-

ständig und richtig nachgekommen ist. Berichtigt der Unter-

nehmer eine ursprünglich unrichtige oder unvollständige Zu-

sammenfassende Meldung oder gibt diese verspätet ab, greift 

die Steuerbefreiung rückwirkend. 

 Nachweisregelung: Durch die unterschiedlichen Ansätze der 

EU-Staaten beim Nachweis einer innergemeinschaftlichen Liefe-

rung sind Rechtsunsicherheit für die Unternehmen entstanden. 

Es wird daher ein gemeinsamer Rahmen für die Belege festge-

legt, die für die Beantragung einer Mehrwertsteuerbefreiung 

von innergemeinschaftlichen Lieferungen erforderlich sind. Die-

se Änderung erfolgt in der MwSt-Durchführungsverordnung der 

EU, die direkt gilt und daher nicht in nationales Recht umge-

setzt werden muss. Außerdem handelt es sich um eine Vermu-

tungsregelung, die damit lediglich eine alternative einheitliche 

Nachweismöglichkeit zusätzlich zu den nationalen Regelungen 

(Gelangensbestätigung etc.) schafft. 

 Reihengeschäfte: Es werden einheitliche Kriterien vorgeschrie-

ben, um die Rechtssicherheit bei der Bestimmung der umsatz-

steuerlichen Behandlung von Reihengeschäften zu verbessern. 

Als Reihengeschäfte werden aufeinanderfolgende Lieferungen 

Rückgängigmachung eines 
Investitionsabzugsbetrags 

Ein in Anspruch genommener Investitions-

abzugsbetrag muss rückgängig gemacht 

werden, wenn die Anschaffung nicht in-

nerhalb von drei Jahren erfolgt. Das Fi-

nanzgericht Rheinland-Pfalz hat nun ent-

schieden, dass eine Rückgängigmachung 

durch das Finanzamt aber auch dann mög-

lich ist, wenn das Wirtschaftsgut zwar an-

geschafft, die im Gesetz vorgesehene 

Hinzurechnung aber aus welchen Gründen 

auch immer (absichtlich, versehentlich 

oder irrtümlich) unterblieben ist. 

 

Voraussetzung einer Rückstellung 

Die Bildung einer Rückstellung, die nicht 

auf einer Verpflichtung gegenüber einem 

Dritten basiert, ist unzulässig. Ebenfalls 

unzulässig sind nach der Rechtsprechung 

des Bundesfinanzhofs Rückstellungen für 

Verpflichtungen, bei denen die Leistungs-

pflicht gegenüber einem Dritten von ei-

genbetrieblichen Erfordernissen überla-

gert wird. Aus diesem Grund hat das Fi-

nanzgericht Münster einem Gerüstbauun-

ternehmen die Bildung von Rückstellun-

gen für den Abtransport des Materials auf 

den jeweiligen Baustellen verweigert. Das 

Unternehmen habe hier nämlich ein er-

hebliches Interesse daran, das jeweilige 

Material (Gerüstteile etc.) auf anderen 

Baustellen wiederzuverwenden. Dieses In-

teresse wiege deutlich höher als die ver-

traglich vereinbarte Räumungspflicht der 

Baustelle gegenüber dem Auftraggeber. 

 

Umsatzsteuer auf Abmahnung bei 
Urheberrechtsverletzung 

Die gängige Auffassung, dass Zahlungen 

aufgrund einer Abmahnung umsatzsteuer-

freie Schadensersatzzahlungen sind, teilt 

der Bundesfinanzhof nicht. Stattdessen 

sind Zahlungen an einen Unternehmer 

aufgrund von urheberrechtlichen Abmah-

nungen zur Durchsetzung des Unterlas-

sungsanspruchs umsatzsteuerpflichtiges 

Entgelt im Rahmen eines Leistungsaus-

tauschs. Auf welche rechtliche Grundlage 

der Zahlungsanspruch gestützt wird, 

spielt für die Frage, ob ein Leistungsaus-

tausch im umsatzsteuerrechtlichen Sinne 

vorliegt, keine Rolle. Auch die mögliche 

Ungewissheit einer Zahlung führt nicht 

dazu, den unmittelbaren Zusammenhang 

zwischen der erbrachten Dienstleistung 

und der erhaltenen Zahlung aufzuheben. 

Vergleichbar hat der Bundesfinanzhof in 

der Vergangenheit bereits zu Zahlungen 

im Rahmen von wettbewerbsrechtlichen 

Abmahnungen entschieden. 
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derselben Gegenstände bezeichnet, an denen mehr als zwei 

Parteien beteiligt sind, bei denen die Gegenstände aber direkt 

vom ersten Lieferer zum letzten Abnehmer befördert wird. Die 

innergemeinschaftliche Beförderung der Gegenstände wird ein-

deutig einer der Lieferungen zugeordnet, und nur diese Liefe-

rung kommt in den Genuss der für innergemeinschaftliche Liefe-

rungen vorgesehenen Steuerbefreiung. Wird die Ware durch den 

ersten Unternehmer in der Reihe befördert oder versendet, 

wird die Warenbewegung seiner Lieferung zugeordnet. Veran-

lasst dagegen der letzte Abnehmer den Transport, ist die Beför-

derung oder Versendung der Lieferung ihm zuzuordnen. Wird 

die Ware schließlich durch einen Zwischenhändler befördert 

oder versendet, ist die Warenbewegung der Lieferung an ihn 

zuzuordnen, es sei denn, er weist nach, dass er die Ware als 

Lieferer transportiert hat oder er verwendet eine gültige 

UStIdNr., die ihm im Startland der Beförderung oder Versendung 

erteilt wurde. Die anderen Lieferungen der Reihe werden be-

steuert und können die mehrwertsteuerliche Registrierung des 

Lieferers im Mitgliedstaat der Lieferung erfordern. 

 Konsignationslager: Die letzte Sofortmaßnahme sieht eine ver-

einfachte und einheitliche Behandlung für die Konsignationsla-

gerregelungen vor, bei denen ein Verkäufer Gegenstände in ein 

Lager verbringt, das einem bekannten Erwerber in einem ande-

ren Mitgliedstaat zur Verfügung steht. Durch die Neuregelung 

wird die Lieferung aus einem Konsignationslager zu einer inner-

gemeinschaftlichen Lieferung statt wie bisher als innergemein-

schaftliche Verbringung mit anschließender lokaler Lieferung 

behandelt zu werden. Das erspart dem Verkäufer die Notwen-

digkeit, sich im Bestimmungsland steuerlich registrieren zu las-

sen und dort die umsatzsteuerlichen Regelungen für nationale 

Lieferungen zu erfüllen. 

 E-Books & Hörbücher: Im November 2018 hat die EU den Mit-

gliedstaaten die Möglichkeit eingeräumt, auf Umsätze mit Bü-

chern, Zeitungen, Zeitschriften und anderen Erzeugnissen un-

abhängig von der äußeren Form der Publikation einen ermäßig-

ten Steuersatz anzuwenden. Damit sollen elektronische Medien 

nicht länger bei der Umsatzsteuer benachteiligt sein. Dies wird 

nun in deutsches Recht 

umgesetzt. Veröffentli-

chungen in elektronischer 

Form sollen dem ermäßig-

ten Steuersatz von 7 % 

unterliegen, wenn sie 

funktional herkömmlichen 

Büchern, Zeitungen oder 

Zeitschriften entsprechen. 

Das gilt auch für reine 

Online-Publikationen mit oder ohne Downloadmöglichkeit für 

beliebige Endgeräte sowie den Einzelabruf von Beiträgen aus 

einer Online-Datenbank. Ebenso sollen Hörbücher künftig be-

günstigt sein, wenn sie in einem elektronischen Format erwor-

ben werden. Bislang ist die Begünstigung auf körperliche Medien 

wie CDs beschränkt. Die Steuerermäßigung gilt sowohl für die 

dauerhafte als auch für die befristete Überlassung elektroni-

scher Medien. Ausgenommen von der Steuerermäßigung sind 

dagegen elektronische Medien, die überwiegend aus Videoinhal-

ten oder Musik bestehen sowie Veröffentlichungen, die über-

wiegend Werbezwecken dienen. Ebenfalls nicht von der Begüns-

tigung erfasst sind elektronisch erbrachte Dienstleistungen, die 

über die bloße Überlassung von elektronischen Publikationen 

Änderungen für Kapitalanleger 

Das inoffizielle Jahressteuergesetz 2019 

enthält auch einige Änderungen für In-

vestmentfonds und andere Kapitalanla-

gen. Dabei handelt es sich aber nicht um 

substanzielle Neuregelungen im Steuer-

recht, sondern im Wesentlichen um Klar-

stellungen und Gesetzesänderungen, um 

unliebsame Urteile des Bundesfinanzhofs 

nicht anwenden zu müssen. 

 Optionsverfall: Nachdem der Bundes-

finanzhof entschieden hatte, dass die 

Anschaffungskosten für Optionen steu-

erlich auch dann zu berücksichtigen 

sind, wenn die Option innerhalb der 

Optionsfrist nicht ausgeübt wurde (Op-

tionsverfall), wird für ab dem 1. Janu-

ar 2020 abgeschlossene Terminge-

schäfte klargestellt, dass der Verfall 

von Optionen im Privatvermögen steu-

erlich nicht von Bedeutung ist. Ter-

mingeschäfte sollen künftig steuerlich 

nur noch dann berücksichtigt werden, 

wenn der Kapitalanleger durch die Be-

endigung des Rechts, insbesondere 

durch Ausübung des Optionsrechts, ei-

nen Differenzausgleich oder einen 

durch den Wert einer veränderlichen 

Bezugsgröße bestimmten Geldbetrag 

oder Vorteil erlangt. 

 Totalverlust: Der Bundesfinanzhof hat 

in den letzten Jahren verschiedene 

Formen des Totalverlusts einer Kapi-

talanlage als steuerlich abziehbaren 

Verlust anerkannt. Mit einer Ergänzung 

der gesetzlichen Regelung wird daher 

klargestellt, dass insbesondere der 

durch den Ausfall einer Kapitalforde-

rung oder die Ausbuchung einer Aktie 

entstandene Verlust steuerlich keine 

Rolle spielt. Um eine Umgehung dieser 

Regelung zu vermeiden, ist künftig 

auch der Verkauf von wertlosen Wirt-

schaftsgütern steuerlich unbeachtlich. 

 Fondsetablierungskosten: Fondsetab-

lierungskosten, die vom Anleger im 

Rahmen des Erwerbs eines Fondsan-

teils zu zahlen sind, gehören zu den 

Anschaffungskosten der vom Fonds er-

worbenen Wirtschaftsgüter und sind 

damit nicht sofort in voller Höhe als 

Betriebsausgaben oder Werbungskos-

ten abzugsfähig. Ein Fondsanleger gilt 

immer dann als Erwerber, wenn er 

keine wesentliche Einflussmöglichkeit 

auf das vom Anbieter (Fondsinitiator) 

vorgegebene Vertragswerk hat.  Ein 

neuer Paragraph im Einkommensteuer-

gesetz schreibt diese seit langem be-

stehende Rechtsauffassung rückwir-

kend im Gesetz fest, nachdem der 

Bundesfinanzhof seine Rechtsprechung 

in dieser Frage geändert hat. 
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hinausgehen, beispielsweise der Zugang zu einer Online-

Datenbank mit Such- und Filterfunktion. Die Änderung beim 

Steuersatz soll am Tag nach der Verkündung des Gesetzes in 

Kraft treten und ist demzufolge auf Umsätze anzuwenden, die 

ab dann ausgeführt werden. 

 Reiseleistungen: Der Europäische Gerichtshof hatte letztes 

Jahr entschieden, dass die deutsche Sonderregelung für Reise-

leistungen insoweit unionsrechtswidrig ist, als dass Reiseleis-

tungen für Kunden, die diese für ihr Unternehmen nutzen, von 

der Sonderregelung ausgeschlossen sind. Daher werden solche 

B2B-Geschäfte nun ebenfalls in die Sonderregelung einbezogen. 

Außerdem wird die Möglichkeit zur Bildung einer Gesamtmarge 

gestrichen. Während die erste Änderung am Tag nach der Ver-

kündung des Gesetzes in Kraft tritt, gilt die Abschaffung der 

Gesamtmarge erst für Umsätze nach dem 31. Dezember 2021. 

 Steuerbefreiung: Es wird eine Steuerbefreiung eingeführt für 

sonstige Leistungen von selbständigen Personenzusammen-

schlüssen an ihre Mitglieder für unmittelbare Zwecke ihrer nicht 

steuerbaren oder steuerfreien Umsätze. Die an das jeweilige 

Mitglied erbrachte sonstige Leistung muss zur Ausführung der 

nicht steuerbaren oder steuerfreien Leistungen unmittelbar 

verwendet werden. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn ärztli-

che Praxis- und Apparategemeinschaften Geräte zentral be-

schaffen und ihren Mitglie-

dern zur Verfügung stellen 

und Laboruntersuchungen 

oder weitere medizinische 

Leistungen für ihre Mit-

glieder ausführen. Tätig-

keiten, die lediglich mit-

telbar der Ausführung von 

nicht steuerbaren oder 

steuerfreien Umsätzen der 

Mitglieder dienen (z. B. allgemeine Verwaltungsleistungen), fal-

len dagegen nicht unter die Befreiung, weil sie diese allenfalls 

fördern. Weiterhin setzt die Steuerbefreiung voraus, dass das 

Entgelt für die Leistung lediglich ein genauer Kostenersatz ist. 

 Fiskalvertreter: Ein im Ausland ansässiges Unternehmen kann 

sich im Inland durch einen Fiskalvertreter vertreten lassen, 

wenn es im Inland ausschließlich umsatzsteuerfreie Umsätze tä-

tigt und keinen Vorsteuerabzug geltend machen kann. Gesetz-

lich sind Fiskalvertreter derzeit nur verpflichtet, eine Umsatz-

steuer-Jahreserklärung einzureichen. Künftig sind sie auch zur 

Abgabe vierteljährlicher Umsatzsteuer-Voranmeldungen und ggf. 

Zusammenfassender Meldungen verpflichtet. 

 Schachtelprivileg: Bisher unterscheidet das Gesetz beim ge-

werbesteuerlichen Schachtelprivileg zwischen Schachteldivi-

denden von inländischen Gesellschaften, Gesellschaften in an-

deren EU-Staaten, die die Voraussetzungen der Mutter-

Tochterrichtlinie der EU erfüllen, und ausländischen Kapitalge-

sellschaften, die Geschäftsleitung und Sitz außerhalb der EU 

haben. Dass Auslandsgesellschaften keiner Gewerbesteuer un-

terliegen und damit nicht in einer mit inländischen Kapitalge-

sellschaften vergleichbaren Position sind, hat der Europäische 

Gerichtshof nicht als Rechtfertigung für die Unterscheidung gel-

ten lassen und diese als unionsrechtswidrig eingestuft. Künftig 

wird beim Schachtelprivileg daher nicht mehr nach dem Ort von 

Sitz und Geschäftsleitung der Gesellschaft unterschieden. Es 

wird dann nur einheitlich eine Beteiligung von mindestens 15 % 

 Crowdlending: Die Abgeltungsteuer 

auf Zinsen soll künftig auch dann er-

hoben werden, wenn die Zinsen aus 

einer Forderung stammen, die über ei-

ne Internet-Plattform erworben wur-

de. Hintergrund für diese Änderung ist 

das Crowdlending, bei dem statt einer 

Bank viele Kleinanleger als Kreditgeber 

fungieren. Wird die Kapitalanlage über 

eine Internet-Plattform vermittelt, die 

auch die Zahlung der Kapitalerträge 

abwickelt, wird nach den geltenden 

Regelungen keine Kapitalertragsteuer 

einbehalten, obwohl der Plattformbe-

treiber über die notwendigen Informa-

tionen verfügt. Die Besteuerung der 

Kapitalerträge hängt daher derzeit al-

lein davon ab, dass der Anleger diese 

in der Einkommensteuererklärung an-

gibt. Zukünftig soll der Kapitalertrag-

steuerabzug in diesen Fällen daher 

vom inländischen Betreiber oder von 

der inländischen Zweigniederlassung 

des ausländischen Betreibers einer sol-

chen Crowdlending-Plattform vorge-

nommen werden. 

 Investmentfonds: Verschiedene Ände-

rungen im Investmentsteuergesetz sind 

in erster Linie Klarstellungen zum Sta-

tus eines Investmentfonds. Damit sol-

len sowohl Rechtsunsicherheiten aus-

geräumt als auch Steuergestaltungs-

möglichkeiten aufgrund unklarer For-

mulierungen beseitigt werden. Außer-

dem wird der Zeitpunkt des Zuflusses 

ausschüttungsgleicher Erträge eines 

Spezial-Investmentfonds vom Ge-

schäftsjahresende auf den Verkaufs-

zeitpunkt verschoben. Das soll vermei-

den, dass der Fonds bei einem Verkauf 

aller Anteile während des Geschäfts-

jahrs die Kapitalertragsteuer nachträg-

lich beim Anleger einfordern muss. 

 
Steuerermäßigung für Unter-
bringung im Pflegeheim 

Für haushaltsnahe Dienstleistungen gibt 

es eine Steuerermäßigung. Diesen Steuer-

bonus können Steuerzahler auch  bei ei-

ner Unterbringung im Pflegeheim geltend 

machen, sofern dort Leistungen in An-

spruch genommen werden, die mit denen 

einer Hilfe im Haushalt vergleichbar sind. 

Allerdings kann den Steuerbonus nur der-

jenige beanspruchen, der selbst im Pfle-

geheim untergebracht ist und die Auf-

wendungen dafür trägt. Der Bundesfi-

nanzhof hat deshalb einem Steuerzahler 

die Steuerermäßigung verweigert, der die 

Heimkosten seiner Mutter übernommen 

hat. Für die Unterbringung oder Pflege 

einer anderer Personen gebe es keinen 

Steuerbonus, meint das Gericht. 
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zu Beginn des Veranlagungszeitraums gefordert. Die Änderung 

gilt ab 2020, für vorherige Zeiträume wurde die Nichtanwen-

dung der höheren Anforderungen an ausländische Gesellschaf-

ten bereits im Januar in gleich lautenden Ländererlassen der 

Finanzverwaltung angeordnet. 

 Haftung der Organgesellschaft: Nach Ansicht des Bundesfi-

nanzhofs kann die Finanzverwaltung nach der bisherigen Geset-

zesfassung bei mehrstufigen Organschaften nur unmittelbare 

Organgesellschaften für Steuerschulden des Organträgers in 

Haftung nehmen. Mit einer Neuregelung wird nun ab Verkün-

dung des Gesetzes klargestellt, dass ein Haftungsbescheid auch 

gegenüber einer nachrangigen Organgesellschaft erlassen wer-

den kann, die eine Steuerschuld wirtschaftlich verursacht hat 

oder bei der ein Haftungsanspruch durchsetzbar erscheint. 

 Alternative Wohnformen: Zur Förderung alternativer Wohn-

formen („Wohnen für Hilfe“ und vergleichbare Konzepte, bei 

denen die kostenfrei Gestellung von Wohnraum gegen Unter-

stützungsleistungen im Vordergrund steht) werden Sachleistun-

gen des Wohnraumneh-

mers und des Wohnraum-

gebers ausdrücklich von 

der Einkommensteuer be-

freit. Das gilt allerdings 

nur, soweit nicht nach 

dem Gesamtbild der Ver-

hältnisse ein Dienstver-

hältnis vorliegt, denn 

dann muss der Wohn-

raumgeber grundsätzlich die steuerlichen Pflichten eines Ar-

beitgebers erfüllen. Außerdem greift die Steuerbefreiung nur, 

wenn sich die überlassene Unterkunft in der Wohnung des 

Wohnraumgebers befindet oder in einem räumlichen Zusam-

menhang mit dieser steht. Schließlich enthält die Änderung 

noch Regelungen für den Fall, dass Nebenkosten auf den Wohn-

raumnehmer umgelegt werden.  

 Share-Deals: Mit einer ganzen Reihe von Änderungen im Grund-

erwerbsteuerrecht werden Steuergestaltungen eingedämmt, bei 

denen die Grunderwerbsteuer durch die „Verpackung“ der Im-

mobilien in Gesellschaften und anschließender Übertragung der 

Gesellschaftsanteile eingespart werden soll (sog. Share-Deals). 

Dazu wird insbesondere die Beteiligungsgrenze, ab der eine 

Grunderwerbsteuerpflicht bei einer Anteilsübertragung greift, 

von 95 auf 90 % gesenkt sowie der Betrachtungszeitraum für An-

teilsübertragungen (Haltefrist) von 5 auf 10 Jahre verlängert. 

Auf die Konzernklausel, die Umstrukturierungen bei der Grund-

erwerbsteuer begünstigt, wirken sich die Änderungen jedoch 

nicht aus. Zwar gelten die Änderungen erst für Anteilsübertra-

gungen ab dem 1. Januar 2020, allerdings greift die verlängerte 

Haltefrist auch rückwirkend, wenn die fünfjährige Frist seit der 

letzten Anteilsübertragung dann noch nicht abgelaufen ist. 

 Umsatzsteuerhinterziehung: Sofern ein Unternehmer wusste 

oder hätte wissen müssen, dass er sich mit seiner Leistung oder 

seinem Leistungsbezug an einem Umsatz beteiligt, der von ei-

nem anderen Beteiligten auf einer vorhergehenden oder nach-

folgenden Umsatzstufe in eine Umsatzsteuerhinterziehung oder 

in die Erlangung eines nicht gerechtfertigten Vorsteuerabzugs 

einbezogen war, kann das Finanzamt ihm den Vorsteuerabzug 

oder die Steuerbefreiung für diesen Umsatz verweigern. 

Verfall von Urlaubsansprüchen 

Der Anspruch eines Arbeitnehmers auf be-

zahlten Jahresurlaub erlischt in der Regel 

nur dann am Ende des Kalenderjahres, 

wenn der Arbeitgeber ihn zuvor über sei-

nen konkreten Urlaubsanspruch und die 

Verfallfristen informiert und der Arbeit-

nehmer den Urlaub dennoch aus freien 

Stücken nicht genommen hat. Das Bun-

desarbeitsgericht weist dem Arbeitgeber 

die Initiativlast für die Verwirklichung des 

Urlaubsanspruchs zu und hat damit klare 

Regeln für den Verfall von Urlaubsan-

sprüchen aufgestellt. 

 

Vermietung von Ferien-
wohnungen durch Landwirte 

Landwirte können sich mit „Ferien auf 

dem Bauernhof“ einen Zusatzverdienst si-

chern. In welche Einkunftsart die Vermie-

tung von Zimmern oder Ferienwohnungen 

durch Land- und Forstwirte fällt, hat die 

Oberfinanzdirektion Frankfurt erklärt. 

 Gewerbebetrieb: Die Mieterträge ge-

hören zu den Einkünften aus Gewerbe-

betrieb, wenn vier oder mehr Zimmer 

oder sechs oder mehr Betten zur Be-

herbergung von Fremden bereitgehal-

ten werden oder wenn außer dem 

Frühstück mindestens eine Hauptmahl-

zeit zum Leistungsumfang gehört. 

 Vermietung: Einkünfte aus Vermietung 

und Verpachtung liegen vor, wenn die 

vermieteten Räumlichkeiten und der 

anteilige Grund aus dem Betriebsver-

mögen des Landwirtschaftsbetriebs 

entnommen wurden oder anderweitig 

zum Privatvermögen des Landwirts ge-

hören. Eine Einlage in das Betriebs-

vermögen ist dann nicht möglich, weil 

die Räumlichkeiten in keinem objekti-

ven Zusammenhang zur Land- und 

Forstwirtschaft stehen und auch nicht 

geeignet sind, diese zu fördern 

 Land- und Forstwirtschaft: Sind die 

Räumlichkeiten dem land- und forst-

wirtschaftlichen Betriebsvermögen zu-

zurechnen und der Umfang der Ver-

mietung führt nicht zu gewerblichen 

Einkünften, dann gehören die Mieter-

träge zu den Einkünften aus Land- und 

Forstwirtschaft. Das ist beispielsweise 

dann der Fall, wenn auf einem zuvor 

landwirtschaftlich genutzten Grund-

stück eine Ferienwohnung errichtet 

oder in dem noch zum Betriebsvermö-

gen gehörenden Wohngebäude das 

Dachgeschoß für Feriengäste ausge-

baut wird und das Gebäude samt 

Grund und Boden nicht durch eine ein-

deutige Handlung aus dem Betriebs-

vermögen  entnommen worden ist. 



 

 8 

 Betriebsausgabenabzugsverbot: Für alle ab 2019 von anderen 

EU-Staaten festgesetzte Geldbußen sowie damit zusammenhän-

gende Aufwendungen sowie für auf Hinterziehungszinsen anzu-

rechnende Nachzahlungszinsen, die ab 2019 festgesetzt werden, 

wird ein Betriebsausgabenabzugsverbot eingeführt. 

 Verwaltungsautomatisierung: Die Abgabenordnung ermöglicht 

bislang lediglich den vollständig automationsgestützten Erlass 

von Steuerbescheiden und gleichgestellten Bescheiden. Daher 

wird nun die nach der Datenschutz-Grundverordnung notwendi-

ge gesetzliche Grundlage 

geschaffen, um auch be-

stimmte andere Verwal-

tungsakte vollständig auto-

mationsgestützt zu veranlas-

sen. Das betrifft die Gewäh-

rung einer Fristverlängerung 

in bestimmten Fällen, die 

Festsetzung eines dem 

Grunde und der Höhe nach vom Gesetz vorgegebenen Verspä-

tungszuschlags sowie die Anforderung von Säumniszuschlägen, 

die nicht mit den Hauptsteuern beigetrieben werden. 

 Arbeitnehmerüberlassung: Derzeit besteht bei einer grenz-

überschreitenden Arbeitnehmerüberlassung eine Lohnsteuerab-

zugsverpflichtung des in Deutschland ansässigen aufnehmenden 

Unternehmens nur dann, wenn es die Lohnkosten tatsächlich 

wirtschaftlich trägt, also wenn das ausländische Unternehmen 

vom inländischen Unternehmen einen finanziellen Ausgleich für 

die Arbeitnehmerüberlassung beansprucht und erhält. Vom Ge-

setzestext werden dagegen derzeit nicht ausdrücklich die Fälle 

erfasst, in denen ein verbundenes ausländisches Unternehmen 

(oft die Muttergesellschaft) auf einen finanziellen Ausgleichan-

spruch gegenüber dem inländischen Unternehmer verzichtet, 

obwohl unter Fremden üblicherweise ein Ausgleich beansprucht 

worden wäre. Das ermöglicht internationalen Konzernen die 

Umgehung der Lohnsteuerabzugsverpflichtung für die nach 

Deutschland entsandten Arbeitnehmer. Eine Änderung schließt 

nun diese Lücke im Gesetz, indem die Lohnsteuerabzugsver-

pflichtung auch dann greift, wenn unter Fremden ein Ausgleich 

vereinbart worden wäre (Fremdvergleichsgrundsatz).  

 Beschränkt Steuerpflichtige: Mehrere Änderungen dienen dazu, 

auch beschränkt steuerpflichtige Arbeitnehmer in das Verfahren 

der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale sowie den be-

trieblichen Lohnsteuer-Jahresausgleich einzubeziehen. Weil be-

schränkt steuerpflichtige Arbeitnehmer in der Regel in Deutsch-

land nicht meldepflichtig sind, kann die für das Lohnsteuerab-

zugsverfahren erforderliche Zuteilung einer steuerlichen Identi-

fikationsnummer nicht durch die Gemeinde angestoßen werden. 

Deshalb muss der Arbeitnehmer selbst die Zuteilung beim Be-

triebsstättenfinanzamt des Arbeitgebers beantragen. Um Prob-

leme bei der Antragstellung, Verständigung, Postzustellung und 

Weitergabe der Identifikationsnummer bei den oft befristeten 

Dienstverhältnissen ausländischer Arbeitnehmer zu vermeiden, 

kann der Arbeitnehmer auch seinen Arbeitgeber bevollmächti-

gen, die Zuteilung einer Identifikationsnummer zu beantragen. 

In diesem Fall wird die Finanzverwaltung das Mitteilungsschrei-

ben an den Arbeitgeber senden. Mit der Zuteilung der Identifi-

kationsnummer kann der Arbeitnehmer dann wie jeder voll 

steuerpflichtige Arbeitnehmer auch ganz normal in den betrieb-

lichen Lohnsteuer-Jahresausgleich einbezogen werden.  

Vorlage an den EuGH zur Steuer-
befreiung von Schwimmunterricht 

Der Bundesfinanzhof hat dem Europäi-

schen Gerichtshof (EuGH) diverse Fragen 

zur Vorabentscheidung vorgelegt, die die 

Umsatzsteuerbefreiung für Unterricht be-

treffen. Es geht in diesem Fall um die 

Umsätze einer Schwimmschule. Nachdem 

der EuGH die Steuerbefreiungsregelung 

erst kürzlich relativ eng ausgelegt hat, als 

es um die Frage ging, ob Fahrunterricht 

unter die Steuerbefreiung fällt, sind die 

Erfolgsaussichten für den Kläger in diesem 

Fall eher zweifelhaft. Der EuGH hat nun 

aber die Gelegenheit, die Abgrenzung 

zwischen steuerbefreitem und steuer-

pflichtigem Unterricht klarer zu fassen. 

 

Berechnung des Solis mit oder 
ohne Gewerbesteuerermäßigung 

Um die zusätzliche Belastung gewerbli-

cher Einkünfte mit Gewerbesteuer weit-

gehend auszugleichen, gibt es für diese 

Einkünfte bei der Einkommensteuer eine 

entsprechende Ermäßigung. Damit redu-

ziert sich für gewerbliche Einkünfte auch 

die Bemessungsgrundlage für den Solidari-

tätszuschlag. Das ist aber nach Meinung 

des Bundesfinanzhofs kein Grund, auch 

bei anderen Einkunftsarten einen Ab-

schlag von der Einkommensteuer für die 

Berechnung des Solidaritätszuschlags vor-

zunehmen. Die Ungleichbehandlung sei in 

der Gesamtschau aller Steuerarten ge-

rechtfertigt und damit nicht verfassungs-

widrig. 

 

Auszahlung des Rückkaufwertes 
als außerordentliche Einkünfte 

Für außerordentliche Einkünfte wie bei-

spielsweise Vergütungen für mehrjährige 

Tätigkeiten sieht das Gesetz eine Steuer-

ermäßigung vor, um die Progressionswir-

kung abzumildern. Diese Regelung kommt 

aber für die Auszahlung des Rückkaufwer-

tes aus einer Rentenversicherung auf-

grund der Kündigung des Arbeitsverhält-

nisses und des Versicherungsvertrags nach 

Überzeugung des Finanzgerichts Köln 

nicht in Frage. Der Bundesfinanzhof hatte 

nämlich schon vor Jahren entschieden, 

dass Vergütungen für mehrjährige Tätig-

keiten nur dann als außerordentliche Ein-

künfte gelten, wenn die Zusammenbal-

lung der Einkünfte nicht dem vertragsge-

mäßen oder typischen Ablauf der jeweili-

gen Einkunftsart entspricht. Die Kapital-

auszahlung nach der Kündigung sei aber 

weder vertragswidrig noch atypisch, son-

dern von Anfang an für den Fall der Kün-

digung im Vertrag vorgesehen. 
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Förderung der umweltfreundlichen Mobilität 

Viele Steuervorteile für Elektromobilität und umweltfreundli-
che Verkehrsmittel werden verlängert oder ausgeweitet. 

Das in Arbeit befindliche Jahressteuergesetz 2019 trägt den offizi-

ellen Namen „Gesetz zur weiteren steuerlichen Förderung der 

Elektromobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschrif-

ten“, weil darin eine ganze Reihe Änderungen enthalten sind, die 

steuerliche Begünstigung von Fahrzeugen mit Elektro- oder Hyb-

ridantrieb zum Ziel haben. 

Die meisten dieser Änderungen beschränken sich auf eine deutli-

che Verlängerung bereits geltender Begünstigungen, teilweise mit 

kleinen Änderungen. Das umfasst auch die neuen Steuerbefreiun-

gen für Jobtickets und die Privatnutzung von Firmenfahrrädern. 

Neu ist aber eine geplante Sonderabschreibung für Lieferfahrzeuge  

mit Elektroantrieb. Diese und alle weiteren Maßnahmen, die die 

Mobilität betreffen, sind hier zusammengefasst. 

 Lieferfahrzeuge: Für die Anschaffung von neuen (nicht ge-

braucht), rein elektrisch betriebenen Lieferfahrzeugen mit ei-

nem zulässigen Gesamtgewicht bis 7,5 Tonnen wird die Option 

für eine Sonderabschreibung von 50 % der Anschaffungskosten 

im Jahr der Anschaffung eingeführt. Diese Sonderabschreibung 

ist zusätzlich zur regulären linearen Abschreibung möglich. Die 

Regelung gilt für alle Lieferfahrzeuge, die zwischen dem 1. Ja-

nuar 2020 und dem 31. Dezember 2030 angeschafft werden. 

 Firmenwagen: Zur Förderung der Elektromobilität gilt seit Ja-

nuar 2019 eine Halbierung der Bemessungsgrundlage bei der 

pauschalen Ermittlung des geldwerten Vorteils aus der Nutzung 

eines Firmenwagens. Statt 1 % des Listenpreises sind für Elek-

tro- und Hybridfahrzeuge also monatlich nur 0,5 % des Listen-

preises für die Privatnutzung zu versteuern. Für Fahrten zwi-

schen Wohnung und Ar-

beit fallen entsprechend 

nur 0,015 % pro Monat 

und Entfernungskilometer 

an statt 0,03 %. Bei Füh-

rung eines Fahrtenbuchs 

ist entsprechend nur die 

Hälfte der Anschaffungs- 

oder Leasingkosten bei 

der Berechnung der steu-

erpflichtigen Nutzung anzusetzen. Diese Regelung war bisher 

auf Firmenwagen beschränkt, die zwischen dem 1. Januar 2019 

und dem 31. Dezember 2021 angeschafft oder geleast werden, 

und soweit bei Hybridfahrzeugen die Reichweite des Elektroan-

triebs mindestens 40 km beträgt. Die Begünstigung wird nun bis 

Ende 2030 verlängert. Allerdings wird ab 2022 für neu an-

geschaffte Fahrzeuge eine Mindestreichweite des Elektroan-

triebs von 60 km und ab 2025 von 80 km gefordert. 

 Hinzurechnung: Miet- und Leasingzahlungen für bewegliche 

Wirtschaftsgüter sind bei der Gewerbesteuer mit einem pau-

schalierten Finanzierungsanteil von 20 % dem Gewerbeertrag 

hinzuzurechnen. Für Fahrräder, Elektrofahrzeuge und extern 

aufladbare Hybridfahrzeuge sollen bis Ende 2030 jedoch nur 

noch 10 % der Miet- oder Leasingkosten der Hinzurechnung un-

terliegen. Diese Änderung gilt für Miet- oder Leasingverträge, 

die nach dem 31. Dezember 2019 abgeschlossen werden. 

Kfz-Steuerbefreiung für 
Krankentransportfahrzeuge 

Fahrzeuge, die ausschließlich im Ret-

tungsdienst oder zur Krankenbeförderung 

verwendet werden, sind von der Kfz-

Steuer befreit, sofern sie für den Einsatz-

zweck angepasst und äußerlich entspre-

chend gekennzeichnet sind. Ein Kranken-

transportunternehmen kann die Steuerbe-

freiung aber nur dann in Anspruch neh-

men, wenn ausschließlich kranke Perso-

nen transportiert werden. Es genügt laut 

einem Urteil des Bundesfinanzhofs nicht, 

wenn die jeweilige Person gehbehindert 

ist, denn die Begriffe „Behinderung“ und 

„Krankheit“ seien nicht deckungsgleich. 

 

Berücksichtigung des Altersent-
lastungsbetrags auch bei Verlust 

Der Altersentlastungsbetrag ist im Rah-

men der Verlustfeststellung auch dann zu 

berücksichtigen, wenn sich dadurch ein 

nicht ausgeglichener Verlust weiter er-

höht. Entgegen der Ansicht des Finanz-

amts ist das Finanzgericht Köln davon 

überzeugt, dass eine verlusterhöhende 

Wirkung des Entlastungsbetrags weder 

dem Gesetzestext noch dem Sinn und 

Zweck der Regelung widerspricht. Aller-

dings hat das Finanzamt Revision beim 

Bundesfinanzhof eingelegt. 

 

Schulhund als Arbeitsmittel 

Mehrere Finanzgerichte haben sich in 

letzter Zeit mit der Frage auseinanderge-

setzt, ob ein Schul- oder Therapiehund zu 

Werbungskosten bei einem Lehrer führen 

kann. Während das Finanzgericht Rhein-

land-Pfalz einen Werbungskostenabzug 

generell abgelehnt hat, haben das Fi-

nanzgericht Düsseldorf und das Finanzge-

richt Münster zumindest einen teilweisen 

Werbungskostenabzug zugelassen. Einig 

sind sich die Gerichte darin, dass der 

Schulhund einer Lehrerin nicht mit dem 

Diensthund eines Polizisten vergleichbar 

ist, weil der Polizeihund dem Dienstherrn 

gehört und vom Polizisten lediglich be-

treut wird. Der Schulhund wird dagegen 

nicht nur dienstlich, sondern auch privat 

„genutzt“. Daher sind die Kosten aufzu-

teilen und nur der dienstliche Nutzungs-

anteil führt zu Werbungskosten. Diesen 

Anteil hat ein Gericht mit 50 %, ein ande-

res Gericht mit einem Drittel angesetzt. 

Die Ausbildung zum Therapiehund im 

Rahmen der von der Schulkonferenz be-

schlossenen tiergestützten Pädagogik ist 

allerdings in jedem Fall in voller Höhe ab-

ziehbar, weil eine private Veranlassung 

dafür ausgeschlossen ist. 
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 Jobtickets: Seit Januar 2019 sind Zuschüsse des Arbeitgebers 

für Jobtickets steuerfrei, sofern sie zusätzlich zum ohnehin ge-

schuldeten Arbeitslohn gezahlt werden. Allerdings werden die 

Zuschüsse auf die Entfernungspauschale des Arbeitnehmers an-

gerechnet. Rückwirkend ab Januar 2019 wird nun noch eine 

Pauschalversteuerungsmöglichkeit für alle anderen Zuschüsse 

zu Jobtickets eingeführt, also insbesondere Entgeltumwandlun-

gen und andere Zuschüsse, die der Arbeitgeber nicht zusätzlich 

zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn zahlt. Der Arbeitgeber 

kann dabei wählen zwischen einem Pauschalsteuersatz von 15 % 

mit Anrechnung auf die Entfernungspauschale des Arbeitneh-

mers oder einem Pauschalsteuersatz von 25 %. Im zweiten Fall 

sind alle steuerlichen Verpflichtungen abgegolten, es erfolgt 

keine Anrechnung auf die Entfernungspauschale und auch ein 

Ausweis der Zuschüsse in der elektronischen Lohnsteuerbe-

scheinigung ist in diesem Fall nicht notwendig. 

 Dienstfahrräder: Die dieses Jahr eingeführte und bis Ende 2021 

befristete Steuerbefreiung des geldwerten Vorteils aus der 

Überlassung eines betrieblichen Fahrrads durch den Arbeitgeber 

oder der privaten Nutzung eines betrieblichen Fahrrads durch 

den Inhaber wird bis Ende 2030 verlängert. 

 Aufladen beim Arbeitgeber: Arbeitgeber können Arbeitneh-

mern mit Elektroauto seit 2017 steuerfrei das Aufladen ermögli-

chen. Die Batteriefüllung wird also - anders als bei anderen 

Vergünstigungen durch den Arbeitgeber - nicht als geldwerter 

Vorteil versteuert. Ebenfalls komplett steuerfrei ist die zeitwei-

se Überlassung einer betrieblichen Ladevorrichtung zur privaten 

Nutzung. Das umfasst die komplette Ladeinfrastruktur ein-

schließlich Zubehör und Dienstleistungen zur Installation oder 

Inbetriebnahme der Ladevorrichtung. Dieser Steuervorteil war 

bis Ende 2020 befristet, wird jetzt aber um 10 Jahre – also bis 

Ende 2030 – verlängert. 

 Ladestationen: Ebenfalls seit 2017 haben Arbeitgeber die Mög-

lichkeit, geldwerte Vorteile aus der unentgeltlichen oder verbil-

ligten dauerhaften Übereignung der Ladevorrichtung oder Zu-

schüsse zur Anschaffung und Nutzung bei der Lohnsteuer pau-

schal mit 25 % zu besteuern. Auch diese Regelung wird nun bis 

Ende 2030 verlängert.  

 

Falls diese Informationen Ihr Interesse gefunden haben und Sie 

noch Fragen oder Interesse an einer Beratung haben, stehen wir 

Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte vereinbaren Sie dann einen Ter-

min oder wenden Sie sich per Fax an uns. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Vorfälligkeitsentschädigung bei 
einer doppelten Haushaltsführung 

Wird die Wohnung am Beschäftigungsort 

anlässlich der Beendigung einer aus beruf-

lichem Anlass begründeten doppelten 

Haushaltsführung verkauft, ist eine dabei 

eventuell anfallende Vorfälligkeitsent-

schädigung nicht als Werbungskosten ab-

ziehbar. Als Begründung für diese Ent-

scheidung gibt der Bundesfinanzhof an, 

dass die Vorfälligkeitsentschädigung nicht 

durch die Beendigung der doppelten 

Haushaltsführung ausgelöst wurde, son-

dern durch den davon unabhängigen Ver-

kauf der Wohnung am Beschäftigungsort. 

Dass wiederum der Verkauf durch die Be-

endigung der Berufstätigkeit veranlasst 

wurde, sei kein ausreichender Veranlas-

sungszusammenhang, um einen Wer-

bungskostenabzug zu rechtfertigen. 

 
Anforderungen an vermögensver-
waltenden Versicherungsvertrag 

Eine vermögensverwaltende Lebensversi-

cherung, bei der im Versicherungsvertrag 

eine gesonderte Verwaltung von speziell 

für diesen Vertrag zusammengestellten 

Kapitalanlagen vereinbart worden ist und 

der Kunde unmittelbar oder mittelbar 

über den Verkauf der Kapitalanlagen und 

die Wiederanlage der Erlöse bestimmen 

kann, wird steuerlich anders behandelt 

als andere Lebensversicherungen. Die 

Möglichkeit des Kunden, aus mehreren 

standardisierten Anlagestrategien zu wäh-

len, macht aus dem Versicherungsvertrag 

aber noch keine vermögensverwaltende 

Lebensversicherung. Auch dass die Versi-

cherungsleistung von der Wertentwicklung 

des Anlagestocks abhängt und der Kunde 

die Möglichkeit hat, den Versicherungs-

vertrag zu kündigen, begründet aus Sicht 

des Bundesfinanzhofs keine mittelbare 

Dispositionsbefugnis, die zu einer anderen 

Einschätzung führen würde. 

 


